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(2) Die Einnahmen aus dem Verkauf von Nutz
tieren aus der eigenen Produktion sind von der 
Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbe
steuer befreit, wenn eine Anrechnung der Nutz
tiere auf die Pflichtablieferung nicht vorgenommen 
wird. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Fer
keln und Läuferschweinen sind steuerfrei,, auch 
wenn eine Anrechnung auf die Pflichtablieferung 
erfolgt.

(3) Zucht- und Nutzvieh im Sinne der Absätze 1 
und 2 sind Tiere, die nach den Bestimmungen der 
Verordnung vom 18. Dezember 1958 über den Han
del mit Zucht- und Nutzvieh (GBl. 1 1959 S. 5) ge
handelt werden.

(4) Eine Aussonderung der anteiligen Betriebs
ausgaben aus der Buchführung wird nicht vor
genommen.“

(2) Der § 88 erhält folgenden Abs. 4:
„Die Vergünstigungen des § 3 der Dritten 

Steueränderunasverordnung vom 3. September 1954 
(GBl. S. 775) können mit 70% der festgelegten Be
träge auch für Erfindungen beansprucht werden, 
die als Gebrauchsmuster geschützt sind. Die Ver
günstigungen werden nur dem Erfinder nach Ein
tragung des Gebrauchsmusters in das Register ge
währt.“

III.

Sehlunbestimmungen 

§ 18 

Inkrafttreten

(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1959 in Kraft.

Zu § 86:
§ 17

(2) Die §§ 1 bis 11 gelten bereits für den Ver
anlagungszeitraum 1958.

Erfinderentgelt Berlin, den 12. März 1959

(1) Im 1. Satz des § 86 Äbs. 1 der Veranlagungsricht
linien 1956 sind die Worte „grundsätzlich nur“ zu 
streichen.

Der Minister der Finanzen
I. V.: S a n d i g  

Erster Stellvertreter des Ministers
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